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Titel 
 

Zukunftsfähige Berufsschule - Berufliche Schulen Untertaunus -  
Fachklassen für die Ausbildungsberufe "Zahnmedizinische Fachangestellte / 
Zahnmedizinischer Fachangestellter" und "Elektronikerin / Elektroniker FR Energie- 
und Gebäudetechnik" ab dem Schuljahr 2026/27 
 

I. Beschlussvorschlag: 
 
Die Ausbildungsberufe „Zahnmedizinische Fachangestellte / Zahnmedizinischer 
Fachangestellter“ und „Elektronikerin / Elektroniker FR Energie- und Gebäudetechnik“ 
werden bereits ab dem kommenden Schuljahr 2026/27 an den Beruflichen Schulen in 
Taunusstein-Hahn beschult. Die schulorganisatorischen, räumlichen und personellen 
Ressourcen hierfür stehen ab 01.08.2026 zur Verfügung. 
 
 
II: Sachverhalt: 
 
Der Kreistag hat am 01.07.2025 den Beschluss gefasst, die Ausbildungsberufe 
„Zahnmedizinische Fachangestellte/Zahnmedizinischer Fachangestellter“ sowie 
„Elektronikerin/Elektroniker FR Energie- und Gebäudetechnik“ ab dem Jahr 2027 an den 
Standort der Beruflichen Schulen Untertaunus in Taunusstein-Hahn zurückzuführen um 
diesen zu stärken. Das Hessische Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen hat diesem 
Antrag mit Erlass vom 01.08.2025 grundsätzlich zugestimmt. 
 
Die Einführung der beiden Ausbildungsberufe war u.a. deshalb ab dem Schuljahr 2027/28 
vorgesehen, da seinerzeit die Einführung der Berufsfachschule zum Übergang in 
Ausbildung (BÜA) für das Schuljahr 2027/27 erwartet wurde. Vor diesem Hintergrund hatten 
die Schule und der Schulträger bewusst davon abgesehen, zeitgleich zwei weitere 
Ausbildungsberufe einzurichten, um die schulorganisatorischen und personellen 
Ressourcen verlässlich sicherstellen zu können.  
 
Nachdem sich die Einführung der BÜA zwischenzeitlich verschoben hat, stellt sich die 
Ausgangslage anders dar und die Beruflichen Schulen Untertaunus können die personellen, 
sächlichen und organisatorischen Voraussetzungen bereits ab dem kommenden Schuljahr 
2026/27 herstellen, so dass die Beschulung in beiden Ausbildungsberufen ab dem 
01.08.2026 aufgenommen werden kann. 
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Die erforderlichen Abstimmungen mit den betroffenen Schulen in Wiesbaden sowie auf 
Ebene der Schulträger sind erfolgt. Das Staatliche Schulamt für den Rheingau-Taunus-Kreis 
und die Landeshauptstadt Wiesbaden, das Hessische Ministerium für Kultus, Bildung und 
Chancen sowie die Ausbildungsbetriebe und Kammern sind über diese erfreuliche 
Entwicklung vorab informiert worden. 
 
Die ortsnahe Beschulung in Taunusstein bedeutet für die Auszubildenden ebenso wie für 
die Ausbildungsbetriebe und Praxen im Rheingau-Taunus-Kreis eine spürbare 
Verbesserung und leistet zugleich einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des ländlichen 
Raums. 
 
Die Beschulung der beiden Berufe findet Eingang in den Berufsschul-Entwicklungsplan, den 
die Stadt Wiesbaden und der Rheingau-Taunus-Kreis gemeinsam erarbeiten. Hierfür finden 
derzeit die Abstimmungen zur Ausschreibung der Beauftragung eines externen Beraters 
statt. Wie ebenfalls vom Kreistag beschlossen, erfolgt diese unter Federführung der Stadt 
Wiesbaden. 
 
 
III. Auswirkungen auf die demografische Entwicklung: 
 
Die Entwicklung der Schülerzahlen und die Anzahl der Ausbildungsverhältnisse im 
ländlichen Raum werden sich in den kommenden Jahren weiter verändern. Junge Menschen 
für eine Ausbildung zu gewinnen ist von hohem gesellschaftlichen Interesse, um dem bereits 
existierenden Fachkräftemangel in vielen Bereichen entgegenzutreten. Dieser Aufgabe 
nehmen sich die Beruflichen Schulen und die allgemeinbildenden Schulen im Rheingau-
Taunus-Kreis vorbildlich an. 
 
Mit dem nun um ein Jahr früheren Beginn der Beschulung von zwei Ausbildungsberufen an 
den Beruflichen Schulen Untertaunus geht ein starkes Zeichen und ein positiver Impuls für 
die heimische Wirtschaft und die Praxen im Rheingau-Taunus-Kreis einher. 
 
 
 
IV. Personelle Auswirkungen: 
 
Keine 
 
 
 
 
 
 (Sandro Zehner) 
Landrat 
 
 

 
 

 


